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E s ist so leicht wie YouTube: 
Bei Streamingportalen wie 
movie2k.to reicht ein Klick 

auf die Playtaste und der gemüt-
liche Filmabend zu Hause kann 
beginnen. Bei aktuell 16 Strea-
mingseiten mit Zehntausenden 
Filmen auf Deutsch ist das Ange-
bot riesig. Aber darf man das mit 
ruhigem Gewissen tun? Eines ist 
klar: Wenn brandneue Blockbus-
ter kostenlos im Netz zu finden 
sind, kann das nicht legal sein. 
Die rechtliche Lage für den Zu-
schauer bleibt jedoch umstrit-
ten. Was zu beachten ist: 

1. Mache ich mich strafbar? 
Generell gilt: Urheberrechtlich 
geschützte Inhalte dürfen nicht 
kopiert, also auch nicht herun-
tergeladen werden. Streaming 
befindet sich jedoch in einer 
rechtlichen Grauzone, denn 

beim „live“ Anschauen im Netz 
erstellt der Computer nur kurz-
zeitig eine Kopie auf der Fest-
platte, die nach dem Filmgenuss 
automatisch gelöscht wird. Ob 
das illegal ist, wird nach wie vor 
diskutiert. Ein Richter urteilte 
2011 im Prozess gegen die kino.
to-Betreiber (siehe Kasten), dass 
dies ausreiche, und befand, dass 
Streaming illegal ist. Ein Grund-
satzurteil gibt es jedoch noch 
nicht, deshalb können andere 
Richter andere Sichtweisen ver-
treten. Verfolgt werden aber vor 
allem die Betreiber von illegalen 
Download- und Streamingseiten 
und weniger die Konsumenten. 

Sind in Verbindung mit Strea-
ming keine Fälle bekannt, sieht 
es bei Downloads via Torrent-
Netzwerken anders aus. Hier 
werden Dateien nach dem Prin-
zip des Filesharings (also des 

Teilens) auch gleichzeitig hoch-
geladen. Wird man erwischt, 
kann schon für einen einzigen 
Chart-Hit eine Abmahnung über 
mehrere Hundert Euro in den 
Briefkasten flattern.

2. Wie beliebt ist Streaming? 
Streaming ist für viele nach wie 
vor ein Kavaliersdelikt. Die Ge-
sellschaft zur Verfolgung von Ur-
heberrechtsverletzungen (GVU) 
fasst zusammen, dass 2011 über 9 
Millionen Deutsche Streaming- 
und Downloadangebote nutzten, 

die entweder illegal waren oder 
sich in der Grauzone befanden. 
2,5 Millionen verzichten ganz auf 
legale Streamingalternativen.

3. Welchen Schaden richte 
ich damit an? 
Die Filmindustrie beklagt sich 
regelmäßig über finanzielle 
Schäden in Milliardenhöhe. 
Denn wer streamt, fällt als po-
tenzieller Kunde an der Kino-
kasse oder der DVD-Ladentheke 
flach. Eine genaue Bezifferung 
ist jedoch schwierig. Es gibt aber 
auch Konsumenten, die das eine 
tun, ohne das andere zu lassen. 
Was vor  allem beim Musikver-
trieb eine Rolle spielt. Laut einer 
„Click stream“-Studie sollen ille-
gale Musikstreamdienste keinen  
negativen Einfluss auf die Ver-
kaufszahlen von iTunes und Co. 
haben.

4. Warum sind illegale  
Streamingportale so beliebt?
Klar, die Kinopreise sind ganz 
schön happig, erst recht mit 3D-
Aufschlag. Einer unabhängigen 
Studie aus den USA zufolge ist 
Geiz oder Geldmangel jedoch 
nicht der einzige Grund: Häufig 
liege es auch an den verspäteten 
Film- und Serienstarts außer-
halb der USA – je kürzer die 
Wartezeit, desto geringer die Pi-
raterie. Eine Verzögerung von 
Wochen oder Monaten ist im In-
ternetzeitalter für viele unakzep-
tabel. Darauf reagieren Pay-TV-
Sender wie Sky mit schnelleren 
Serienstarts, und die Filmindus-
trie schafft dank digitaler Distri-
bution an die Kinos immer öfter 
globale Starts am gleichen Tag.

5. Was sind die legalen  
Alternativen?
Videoportale wie MyVideo oder 
unter youtube.com/movies bieten 
viele komplette Filme an und 
sind legal und kostenlos. Die 
neuesten Kinoknaller sind na-
türlich nicht dabei – die gibt‘s im 
Kino. Neuere Filme findet man 
bei Maxdome, Lovefilm oder 
Watchever, die Monatsflatrates 
zwischen 7 und 9 Euro anbieten. 
Und die Mediatheken von ARD, 
ZDF und die der privaten Sender 
sind ebenfalls sehr gut gefüllt.
 Alexander Gast

Von der Filmindustrie gefürchtet, bei  
vielen Verbrauchern beliebt: Wir klären 
die wichtigsten Fragen zum Thema  
illegale Streamingportale

Ausweitung 
der Grauzone
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Verlockend: Der 
neue Kinohit „Iron 
Man 3“ wird online 
angeboten – aller-
dings in ziemlich 
mieser Qualität
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Der kino.to-Prozess
Beim ersten großen Verfahren 
gegen organisierte Anbieter 
von illegalem filmstreaming 
wurden Ende 2011 die deut-
schen Betreiber von kino.to (to 
steht für tonga) zu mehrjähri-
gen Haftstrafen und Geldstra-
fen verurteilt. Bis die seite im 
Juni 2011 vom Netz genom-
men wurde, war sie eine der 
meistbesuchten Seiten in 
Deutschland. kein Wunder, 
dort gab es kostenlos tausende 
filme zu sehen. Mit dubiosen 
Werbebannern, die häufig zu 
Abofallen führten, verdienten 
die Betreiber Millionen – und 
gaben vor Gericht an, nur auf 
die inhalte zu verweisen, ob-
wohl sie ebenfalls alle down-
loadbaren Dateien verwalteten.


